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HAjPTVERBAND DER ÖSTERREICH ISCH EN SOZIALVERSICH ERU NGSTRÄGER 

1030 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TELEFON 72 56 21 DVR 0024279 

ZI. 22-42.28 :42.29/84 Kn/Le 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr.-Karl-Renner-Ring 3 
1017 l-lien 

Klo 257/DW 

Wi e n, 13. September 1984 

i Datum: 17. SEP.1984 

: 1984 -09- 1 8 
! VerteiIL _______ _ 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Betriebshilfegesetz, BGB1. Nr. 359/1982, 
geändert wird (Novelle zum Betriebshilfe
gesetz - BRG) 

Einem Ersuchen des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 

entsprechend übermittelt der Rauptverband in der Beilage 25 Ausferti

gungen seiner Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle zum Betriebs

hilfegesetz, BGB1. Nr. 359/1982. 

Der Generaldirektor: 

/ 

Beilagen 
;v. tn 
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. ' HAUPTVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER 

t 1030 WIEN KUNOMANNGASSE 21 POSTFACH 600 TELEFON 72 5621 OVA 0024279 

Klo 257/DU 

ZI. 22-42.20:42.29/34 1L"1/Le 

:~ da.s 

3undesministeriuo f~r 
soziale 7eri'laltung 

stubenring 1 

1010 \{ien 

3etr.: Entvrurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

Wien. 13. September 1964 

das Eetriebshilfegesetz, EGEL N"r. 359/1982, 
geändert wird (Novelle zum Eetriebshilfe
gesetz - ERG) 

Bezug: Erlaß vom 9. August 1984, Zl. 20.752/1-1b/1984 

Das Büro des Hauptverbandes nimmt zum Entwurf einer Novelle 

zum Betriebshilfegesetz wie folgt Stellung: 

Zu Art. I Z. 1 (§ 1 Abs. 3 ) : 

Eine ?rau, die zum Zeitp~~t des Eintrittes des Versicherungs

falles Eä.uerin ist, sollte 'Ilie in den anderen gesetzlichen Krankenver

sicherungen unabhängig von ihrer vorherigen Tätigkeit Anspruch auf 

Leistungen nach dem 3etriebshilfegesetz haben. Da spekulative Absich

ten bei derartigen im bäuerlichen Eereich als gravierend empfundenen 

rechtlichen Eaßnahmen, wie sie eine Betriebsbeteiligung darstellt, 

auszuschließen sind, sollte die nur für die nach § 1 Abs.2 Z.1 BIIG 

anspruchsberechtigten Frauen vorgesehene Neun-Honatefrist entfallen. 

Die Sozialversicherungs~~stalt der Eauern hat zum unverändert 

beibehaltenen Kreis der Anspruchsberechtigten vorgebracht, daß es mit 

den gesundhei tspoli tischen Zielen des Gesetzes nicht im Ein..i.clang 

stünde, daß vielen Bäuerinnen bzw. im Betrieb mitarbeitenden Töchtern 

die angestrebte Entlastung von der betrieblichen Tätigkeit nicht 
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zuteil ,~'ü:d, u.::lter anderem ',.eil der 3-'legatte den 3etrieb auf seine 

~ec~~~.g ~d Gef~~ f~l~~, was insbesondere in den D~deslälldern 

i3-::. ::;;oenso sei eine nauptoeruflicn im 3e-,;;rieo :lita..roeitenderocn-::er, 

die bis 31. ~. 19~1 von der ?flichtversiche~~.g nach dem 3SVG ausge-

d.e= 4. ~royelle zum 3S7G ':ieiterhin geblieoen ist, yom .'~spruch ~uf 

Leistungen nach diesem Gesetz zu Unrecht ausgeschlossen. 

Die Jinbezieh~"'l.g dieser als 3äuerinnen oder rni tar'oei tende 

Töchter im land1,ofirtschaftlichen Detrieb tätigen Frauen in den K-reis 

der Anspruchsberechtigten erscheint angezeigt, da auch in diesen 

Fällen vom 3hegatten Beiträge nach dem 3etriebshilfegesetz geleis~et 

'Nerden. 

7:u \... .,. Z ,.., , . . (.~ 3 ' ' 3 \ _ },.rl..l • .!. .~ .... ~'t.a<~ .ios. ): 

Die Umschreioung des 3eg=iffes tlständigl/ ::.m Gesetz dient der 

7ermeidung von Interpretationsschwierigkeiten, könnte aber in dieser 

Form in der Praxis zu Härten führen, ~"'l.d Z'tiar da.."ln, wen.."'l. an wenigen 

Tagen der 'Joche ein sehr hoher Arbeitsanfall die Einstellung von be-

1:=iebsi=emden 3:ilfsk:=äften erford.ert, 'dährend. ansonsten die ~:=bei ten 

yon der ',:öcll.."'l.erin verrichte-:; ',{erden kennen. Dies ist insbesonciere im 

gei'lerblichen Bereich in Dienstleistungsoetrie'oen der scgenar.nten Frei

zeitor~"'l.che, wie etwa in gastgewerblichen Unternehmungen der Fall. Zs 

:~'äre unbef=iedigend, '\o;en.."'l. bei einem zwar nu::: an einzelnen Tagen der 

~oche erfolgenden, dafür aber zeitlich entsprechend längeren Einsatz 

einer Hilfsla'a.ft kein i.nspruch a.uf ~'iochengeld bestünde. 

'Z~ .. irt. I Z.2 2.it.c (;: 3 ~iJs.5) :.lIld 
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die den Versicherungsträgern auferlegte äberprüfur~g der E'amilien-, 

~inkommens- und Vermögensverhältnisse der Leistungswerberin vor der 

Vorschußgewänrung verursachte administrative I:Iehrbelastung gerecht-

fertigt ist. 

Zu Art. I Z.2 li-:;.e (0 3 1\.bs.3): 

Da .Anspruchsberechtigte nach § 1 )"os. 2 :BEG nicht nach deo 3SVG 

versichert sind., könnte der .;,usdruck liDer Versicherte ist berechtigt 11 

zu lli3verständnissen führen. Es soll te besser die ForoulieruI!g liLie 

Leistungs'werberin ist berechtigt" venTendet werden. 

Entsprechend dem Ersuchen des Bundesministeriums für soziale 

Verwaltung hat der Hauptverband dem Präsidium des Nationalrates 

25 Ausfertigungen dieser Stell~~gnahme zur Verfügung gestellt. 

Der Generaldirektor: 

/ 

Vl 
I 
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